
Arbeitsrechtliche Konflikte sind oft emo-
tionale Konflikte: Kränkungen, Enttäu-
schungen, Ärger, Mitleid, Wohlwollen 
und weitere Emotionen sind Bestand-
teil dieser Konflikte. Das Recht regelt 
jedoch nur materielle Ansprüche. Aus 
diesem Grund lassen sich arbeitsrecht-
liche Konflikte mit rechtlichen Mit teln 
nur – aber immerhin – teilweise lösen. 
Alternative Konfliktlösungsmethoden, 
die auch emotionale Tatsachen berück-
sichtigen, versprechen qualitativ bes-
sere, das heisst für beide Parteien be-
friedigendere Lösungen. In der neuen 
Zivilprozessordnung (ZPO), die seit dem 
1. Januar 2011 gültig ist, hat die Media-
tion als wohl professionellste Form al-
ternativer Konfliktlösung prozessrecht-
lich eine neue Bedeutung erhalten.

In der neuen ZPO ist auch bei Zu-
ständigkeit des Arbeitsgerichts vorab 
ein Schlichtungsverfahren notwendig. 
Eine direkte Klageeinleitung an einem 
Arbeitsgericht ist nur noch in Ausnah-
mefällen möglich. Die neue ZPO gibt 
den Parteien aber gleichzeitig eine Al-
ternative: Das Verfahren muss zwar 
stets bei der Schlichtungsbehörde ein-
gereicht werden, der Kläger kann aber 
einen Antrag auf Durchführung einer 
Mediation stellen. Wenn sich die Par-
teien darauf einigen, kann eine Media-
tion an die Stelle des Schlichtungsver-
fahrens treten.

Wahl der Methode zur 

Konfliktlösung

Schlichtungsverfahren und Mediation 
unterscheiden sich in mancherlei Hin-
sicht. Das Schlichtungsverfahren ist ein 
staatliches Verfahren, das rasch und sehr 
kostengünstig ist. Mediation ist privat, 
nicht subventioniert, zeitlich und kos-

tenmässig aufwändiger als das Schlich-
tungsverfahren, aber auch professio-
neller und erfolgversprechender. Da 
Mediation in der Mehrzahl der Fälle er-
folgreich ist, das heisst den Konflikt be-
friedet, ist sie auch mehr als eine Alter-
native zum Schlichtungsverfahren.

Eine Konfliktlösung beginnt grund-
sätzlich mit der Wahl der geeigneten 
Methode. Diese Wahl ist bereits Be-
standteil der Konfliktlösung. Es gibt 
un zählige Konfliktlösungsmethoden: 

Intuitive Gespräche, Verhandlungsme-
thoden, intuitive Vermittlung, Schieds-
verfahren, gerichtliche und sozialpart-
nerschaftliche Verfahren, ritualisierte 
Kämpfe (vom «Güggelikampf» unter 
Schulkindern bis zum Duell), die Aus-
übung von Macht durch den Stärkeren 
und viele weitere mehr. Alle Methoden 
haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. 
Die Wahl der Methode erfordert im 
Prinzip eine Konfliktdiagnose. In der 
Praxis ist genau dies schwierig, da die 
Parteien ihre Interessen, ihr Wissen und 
damit letztlich den Kern des Konflikts 
regelmässig verdeckt halten oder so-
gar selber nicht erkennen. Wer bewusst 
eine Wahl treffen will, muss folglich mit 
Hypothesen arbeiten. 

Für welche Konfliktlösungsmethode 
sich ein Arbeitgeber bei einem Konflikt 
entscheidet, ist deshalb stark von den 
bisherigen Erfahrungen der betroffenen 
Personen, aber auch von der Unterneh-
menskultur, dem Konfliktgegenstand 

und der konkreten Interessenlage ab-
hängig. Wer bereits Erfahrungen mit 
der Mediation sammeln konnte, wird 
eher eine Mediation anstreben.

Zweifel am Nutzen

Viele Arbeitgeber stehen einer Media-
tion prinzipiell offen gegenüber, ha ben 
aber Zweifel am Nutzen im konkreten 
Fall. Dies hat seine Ursache teilweise 
darin, dass sich die meisten Arbeitge-
ber bereits intensiv um eine Lösung des 
Konflikts bemüht haben. Sie waren to-
lerant, freundlich, nachgiebig, grosszü-
gig usw. Trotzdem erzielten sie keine 
Lösung, oft wurde es auf der Gegen-
seite nicht einmal zur Kenntnis genom-
men. Dies führte allseits zu Frustration 
und zur Schlussfolgerung, dass nur staat-
liche Macht, also ein Gericht, das Prob-
lem lösen kann. Eine Mediation erscheint 
als verschwendete Zeit und Manage-
mentkapazität.

Diese negative Beurteilung der Er-
folgsaussichten hat ihre Grundlage 
teilweise in einer subjektiven Wahrneh-
mung der Situation: Wie innig Verliebte, 
die ihren Partner und die ganze Welt 
idealisieren, sehen Konfliktparteien ih-
ren Gegner nur noch negativ. Solche 
subjektiven Beurteilungen sind regel-
mässig überzeichnet. Phasen der inni-
gen Verliebtheit gehen grundsätzlich 
genauso vorbei wie Eskalationsphasen 
eines Konflikts.

Mediation ist grundsätzlich für Kon-
flikte geeignet, in denen die Beteilig-
ten an einer konsensorientierten, kon-
struktiven, unbürokratischen und privat- 
autonomen Lösung interessiert sind. 
Mediation ist keine «Schonwäsche» für 
pflegeleichte, konfliktscheue Parteien. 
Mediationen können konfrontativer ver-
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« Mediation ist eine 
liberale Form der 
Konfliktlösung. »
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laufen als gerichtliche Verfahren, was 
darauf zurückzuführen ist, dass Emoti-
onen nicht ausgeklammert werden und 
dass die Parteien selber die Lösung er-
arbeiten müssen. Die Delegation des 
Problems an Gericht und Anwälte ist 
kurzfristig oft bequemer.

Verfremdung des Sachverhalts 

in gerichtlichen Verfahren

In gerichtlichen Verfahren investieren 
die Parteien, die den Sachverhalt sehr 
präzise kennen und während Tagen, 
Nächten oder Jahren nach Lösungen 
gesucht haben, Zeit und Geld in die  
Instruktion und Dokumentation ihrer 
An wälte. Diese Wissensübermittlung 
führt zu einer ersten Verfremdung des 
Sachverhalts. Die Anwälte konzentrie-
ren den Sachverhalt in eine rechtlich 
fass ba re Form. Dies ist eine zweite Ver-
fremdung. Aus den Sachverhaltsdarstel- 
lungen der Parteien und einer Be weis- 
würdigung erarbeitet sich das Gericht 
wiederum einen Sachverhalt. Gestützt 
auf diesen, bereits mehrfach verfrem-
deten Sacherhalt und die Rechtslage 
fällt das Gericht dann seinen Entscheid. 
Was aus Sicht der Parteien ein komple-

xer, zwischenmenschlicher Konflikt am 
Arbeitsplatz ist, ist aus Sicht des Gerichts 
eventuell nur noch eine Frage der Be-
rechnung der Kündigungsfrist.

Gerichte und Anwälte sind sich sol-
cher Grenzen bewusst. Aus diesem 
Grund werden die meisten gerichtlichen 
Verfahren ohne Urteil durch Vergleich 
zwischen den Parteien erledigt. Auch 
ein teuer erkaufter, fauler Kompromiss 
ist regelmässig für beide Seiten besser 
als ein Urteil. Das gerichtliche Urteil ist 
regelmässig nur eine Notlösung für Kon-
flikte, die anders überhaupt nicht ge-
löst werden konnten. Gerichtliche Kon-
fliktlösung ist deshalb meist erst nach 
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
möglich.

Der Begriff der Mediation oder des 
Mediators ist nicht geschützt und wird 
für unterschiedlichste Verfahren ver-
wendet. In einem engeren Sprachge-
brauch versteht man unter Mediation 
ein strukturiertes, aussergerichtliches 
Verfahren, das durch einen oder meh-
rere ausgebildete Mediatoren durchge-
führt wird. Diese Mediatoren sind un-
abhängig und neutral, ohne obrigkeit- 
liche Befugnisse und insbesondere 

ohne Entscheidungsbefugnisse. Sie un- 
terstützen die Parteien darin, ihren Kon-
flikt eigenverantwortlich und einver-
nehmlich zu lösen.

Professionelle Dienstleistung

Wissenschaft, Forschung und Praxis 
haben in den letzten Jahrzehnten bahn- 
brechende Fortschritte im Bereich Kon- 
fliktklärung erzielt. Mediation und Kon-
fliktmanagement sind zu einem eigenen 
Fachgebiet geworden, das weit über 
«vermittelnde Gesprächsführung» und 
«guten Willen» hinausgeht, und haben 
sich zu einer professionellen Dienst-
leistung entwickelt. Es gibt sehr unter-
schiedliche Arten und Definitionen der 
Mediation. Im Prinzip beruht sie aber 
darauf, dass sie Störungen des gesun-
den Menschenverstands durch starke 
Emotionen gezielt entgegenwirkt. Me-
diation bedient sich dabei unter ande-
rem Fragetechniken, Visualisierungen 
und weiterer Elemente wie man sie aus 
Moderation, Coaching oder Teambuil-
ding kennt.

Die Parteien müssen sich gemeinsam 
auf einen Mediator einigen. Da der Ti-
tel des Mediators nicht geschützt ist, 
empfiehlt es sich, einen zu wählen, der 
durch einen Verband (SAV, SDM, SKWM 
usw.) anerkannt ist, sich damit für diese 
Anerkennung qualifiziert hat und sich 
fortlaufend mit Weiterbildungen quali-
fizieren muss. Auch unter Mediatoren 
ist umstritten, ob ein Mediator im Be-
reich von arbeitsrechtlichen Konflikten 
möglichst auch Rechtsanwalt sein soll. 
Wichtig ist, dass beide Parteien den 
Mediator als neutral, unabhängig und 
in Verfahrensfragen kompetent erach-
ten. In den meisten Fällen teilen die 
Parteien die Kosten nach einem von 
ihnen selber bestimmten Schlüssel.

Wenn Verträge, welche die Parteien 
im Rahmen der Vertragsfreiheit mitein-
ander geschlossen haben, in der Um-
setzung scheitern, wird rasch der Ruf 
nach dem Staat laut. Mediation ist die 
privatautonome, liberale Alternative. �

RA Raphael Spring ist Juristischer Sekretär 
des Verbands Zürcher Handelsfirmen (VZH), 
Präsident der Sektion Zürich der Schweizerischen 
Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM) 
und frei praktizierender Rechtsanwalt und Wirt-
schaftsmediator. Sein Beitrag erschien in ver-
gleichbarer Form im Mitteilungsblatt des VZH.
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Hinter einem Konflikt steckt oft viel mehr als auf den ersten Blick erkennbar.


